
diebstählen beteiligt war, wurde im Januar 1957 
gerichtlich verwarnt und erhielt eine Geldbuße von 
75 DM. Sofort im Anschluß an die Verhandlung ging 
M. mit seiner Freundin ins Kino, d. h. die Hauptver
handlung ist ohne Eindruck auf ihn geblieben. Von der 
Geldbuße hatte M. bis Mai insgesamt nur 20 DM ge
zahlt, obwohl er einen monatlichen Verdienst von 
117 DM hat. Es nimmt daher nicht wunder, daß M. 
im Mai wegen einer neuerlichen Straftat bestraft 
werden mußte.

In Bestensee erklärte eine Bürgerin, daß sie in einem 
Geschäft gehört habe, wie sich andere Einwohner 
dieses Ortes über einen Jugendlichen unterhielten, der 
ebenfalls eine Verwarnung erhalten hatte. Dieser sollte 
nach der Verhandlung geäußert haben: „Das Gericht 
habe ich aber reingelegt.“ (Eine Nachprüfung war in 
diesem Fall nicht möglich.)

Zusammenfassend kommt man an Hand der Unter
suchung zu dem Ergebnis, -daß die Tätigkeit der Justiz 
nicht in genügendem Maße erzieherisch wirkt. Das 
liegt vor allem darin begründet, daß sich diese Tätig
keit nicht an die breite Öffentlichkeit richtet und von 
ihr losgelöst verrichtet wird. Der Kampf gegen die 
Kriminalität wird deshalb im wesentlichen durch die 
Ermittlungs- und Justizorgane geführt und ist noch 
nicht zu einer gesellschaftlichen Aufgabe geworden. 
Die jetzige Strafpolitik und die Praxis in der Gewäh
rung der bedingten Strafaussetzung kann nicht als 
ein wirksames Eingreifen in den Bewußtseinsbildungs
prozeß der Werktätigen bezeichnet werden, wie auch 
die präventive Funktion der Strafe gegenüber labilen 
Elementen zu wenig zur Wirksamkeit kommt.

Was ist zu tun, um die große gesellschaftliche Kraft 
der Justizorgane zur Erziehung der Bürger zu er
höhen? Wie schon betont, ist diese Aufgabe nicht 
durch eine Erhöhung der Strafen zu lösen (obwohl 
dies in Einzelfällen und besonders bei Verbrechen 
gegen das Volkseigentum notwendig erscheint), son
dern durch eine Veränderung der Arbeitsweise. Lenin 
prägte das Wort, daß der vorbeugende Sinn der Strafe 
nicht in ihrer Härte, sondern vielmehr in ihrer Unab
wendbarkeit liegt, daß die Strafe die sichere Folge 
des Verbrechens sein muß. Zu diesem Zweck müssen 
die Strafen bekannt werden. Es hat in früheren 
Jahren bereits die Praxis gegeben, daß die Gerichte 
die Bürgermeister von einer erfolgten Bestrafung be
nachrichtigten. Das sollte wieder eingeführt werden. 
Die Bürgermeister hätten dadurch Gelegenheit, von 
Zeit zu Zeit die Gemeindevertretung von diesen Ur
teilen zu unterrichten. Gerüchte, die im Zusammen
hang mit einer Bestrafung auftauchen, würden dann 
sehr schnell verschwinden. Große erzieherische Be
deutung könnte das auch in den Fällen haben, in 
welchen der Bestrafte bedingte Strafaussetzung er
hält. Die Gewißheit, daß er unter Kontrolle der 
Öffentlichkeit steht, wird manchen Täter zu verant
wortungsvollerem Verhalten während seiner Bewäh
rungszeit veranlassen.

Wenn zur Zeit auch (n der Presse eine bessere Be
richterstattung über Strafverfahren festzustellen ist, 
als dies in der Vergangenheit der Fall war, so sollte 
doch in Zukunft noch größerer Wert auf die Qualität 
der Berichte gelegt werden. Zu überlegen wäre auch, 
ob nicht eine solche Praxis eingeführt werden sollte, 
die Namen der Verurteilten vollständig' bekanntzu
geben. Die größere Einschaltung der Öffentlichkeit 
— die auch dadurch geschehen könnte, daß die Ge
meinden von einer bevorstehenden Verhandlung be
nachrichtigt werden — ist ein wichtiger Faktor zur 
Verminderung von Verbrechen. Gewöhnlich ist es so, 
daß der Rechtsbrecher das Bekanntwerden seiner 
Bestrafung genauso fürchtet wie die Strafe selbst oder 
sogar als noch unangenehmer empfindet. Geradezu 
typisch dafür ist ein Gespräch, welches wir mit der 
19jährigen HO-Verkäuferin K. führten. Diese war 
wegen Unterschlagung zu zwei Monaten Gefängnis 
verurteilt worden. Die Strafe wurde bedingt ausge
setzt. Sie erklärte, über das Urteil sehr überrascht ge
wesen zu sein, besonders aber darüber, daß sie sofort 
Strafaussetzung erhalten habe. Sie hätte mit minde
stens vier Monaten Gefängnis gerechnet und auch an
genommen, daß sie die Strafe verbüßen müsse. Da
mit habe sie sich schon abgefunden und keine Furcht 
mehr vor der Strafe gehabt. Angst habe sie nur vor

der Verhandlung mit einem großen Zuhörerkreis ge
habt, dies sei ihr schlimmer erschienen als die zu 
erwartende Strafe.

Der Sinn all dieser Maßnahmen liegt neben der 
größeren erzieherischen Ausstrahlung der Tätigkeit 
der Justiz auch in einer größeren Mobilisierung der 
Öffentlichkeit gegen die Kriminalität. Wenn wir in 
Zukunft die erzieherische Funktion der Justiz noch 
verstärken und die Rechtsbrecher, die nicht durch 
den Zwang der Strafverbüßung erzogen werden 
müssen, mit politisch-moralischem Zwang erziehen 
wollen, so müssen wir auch die ganze moralische 
Kraft der Gesellschaft in diese Aufgabe einbeziehen. 
Darin liegt ja das Wesen solcher Strafen, wie öffent
licher Tadel und bedingte Verurteilung. Der Rechts
brecher, wie es M a k a r e n k o  zum Ausdruck bringt, 
„durchlebt die Tatsache, daß er vom Kollektiv (also 
von der Gesellschaft — H. K.), abfällig beurteilt wird. 
Dabei weiß er, daß er sich nicht richtig verhalten hat, 
d. h. mit der Bestrafung ist keine Depression ver
bunden, sondern er durchlebt den Fehler und die Ab
kehr vom Kollektiv — und handelte es sich nur um 
eine geringfügige Angelegenheit“4.

Es ist jedoch nicht zu übersehen, daß die Erziehung 
des Rechtsbrechers durch die Konfrontation seines 
Verhaltens mit der Gesellschaft bei uns auch noch 
eine negative Seite hat. Es ist dies das noch weit ver
breitete falsche Verhalten zu den Vorbestraften. Des
halb wird man sehr verantwortungsvoll und mit 
Fingerspitzengefühl prüfen müssen, in welchen Fällen 
von den vorgeschlagenen Maßnahmen abzusehen ist, 
um keinen Schaden anzurichten.

Die vorstehend behandelten Fragen weisen un
mittelbar auch auf eine gute Zusammenarbeit mit den 
örtlichen Volksvertretungen und ihren ständigen 
Kommissionen hin* *. Wie in § 8 des Gesetzes über die 
örtlichen Organe der Staatsmacht festgelegt ist, haben 
die Organe der Justiz eng mit den örtlichen Volks
vertretungen zusammenzuarbeiten. Eine solche Zu
sammenarbeit entsteht nicht, wenn der Kreisstaats
anwalt oder der Direktor des Kreisgerichts nur jähr
lich einmal Bericht erstattet. Den Volksvertretungen 
sollten ständig Analysen über die Kriminalität über
geben und sie sollten auch dann informiert werden, 
wenn sich Schwerpunkte herausbilden. Die ständigen 
Kommissionen für Inneres, Volkspolizei und Justiz 
sollten laufend über die Entwicklung der Kriminali
tät unterrichtet werden. Es geht hierbei nicht um eine 
formale Erfüllung der Forderung des § 8, sondern 
darum, die örtlichen Organe in die Lage zu versetzen, 
daß sie mit ihren Mitteln und Machtvollkommen
heiten in diesen Kampf eingreifen und ebenfalls Ur
sachen und Quellen der Kriminalität beseitigen helfen 
können. Gleichzeitig werden die Justizorgane durch 
die ständige Zusammenarbeit für ihre Tätigkeit eine 
wesentliche Hilfe erfahren.

Nehmen wir z. B. die Jugendkriminalität. Es wird 
den Justizorganen nicht allein gelingen, hier wesent
lich voranzukommen, wenn nicht alle staatlichen und 
gesellschaftlichen Organe sich dieser Aufgabe wid
men. Wenn die Volksvertretungen über diese Fragen 
gründlich informiert werden, werden sie auch Maß
nahmen beschließen, wie und was in der Schule, in 
der Berufsausbildung, in der Jugendförderung usw. 
getan werden muß.

Aber auch die Staatsanwälte und Richter sollten der 
Jugendkriminalität mehr Beachtung schenken. Vor 
allen Dingen scheint es notwendig zu sein, verant
wortungslose Erziehungspflichtige zur Rechenschaft 
zu ziehen und dafür zu sorgen, daß diese ihren 
Pflichten bei der Erziehung der Kinder nachkommen. 
(Diese Forderung wurde auch in mehreren Versamm
lungen im Kreis Königs Wusterhausen von Versamm
lungsteilnehmern erhoben.)

Zu diskutieren wäre auch, ob das Prinzip, gegen 
Jugendliche unter Ausschluß der Öffentlichkeit zu 
verhandeln, beibehalten werden soll. Diese Frage ist 
nicht einfach zu beantworten. Gewiß, die Bestimmung 
des § 41 JGG ist im Interesse des straffälligen Ju-

4 Makarenko, AusgewäKlte pädagogische Schriften, Berlin - 
1952, S. 42.

* Der Beitrag Kerns wurde vor dem 33. Plenum des ZK der 
SED geschrieben. Vgl. deshalb zu dieser Frage auch die Aus
führungen Walter Ulbrichts auf dem 33. Plenum, Dietz Verlag, 
Berlin 1957, S. 117. — D. Red.
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